
Zu kurz verheiratet 
Das Sozialgericht (SG) Frankfurt entschied: 
Vier Wochen Ehe reichen nicht für die Hinterbliebenenrente. Die Richter am
Sozialgericht Frankfurt vermuteten in einem Fall einer Frau, die einen Mann
am Sterbebett heiratete, dass die Ehe wegen der Rente geschlossen wurde. 
Beim Unfalltod oder gemeinsamen Kindern hätten die Ansprüche nicht auf
dem Spiel gestanden. 
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